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RS OGH 2000/3/30 15Os17/00
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 30.03.2000

Norm

StGB §15 B1

StGB §15 B3

StGB §209

Rechtssatz

Die Au1orderung des Angeklagten gegenüber vier Kindern, ihm Knaben (im Alter von über 14 Jahren) zu vermitteln, die

an ihm einen Handverkehr durchführen sollten, stellt mangels Ausführungsnähe nur eine stra:ose

Vorbereitungshandlung zum Verbrechen nach § 209 StGB dar.
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